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Einleitung

Jährlich sterben ca. 10.000 Menschen in Deutschland durch Selbsttötung.
Diese Zahl ist insbesondere in Relation zur Gesamtzahl der Todesfälle, et-
was mehr als 900.000 Menschen, beachtlich. Damit stellt über ein Prozent
der Todesfälle eine Selbsttötung dar.1 Beachtlich ist insbesondere die Zahl
der Suizidversuche, diese wird auf ca. 100.000 jährlich geschätzt.2 Der Sui-
zid ist somit ein real existierendes gesellschaftliches Problem. Hinter je-
dem Suizid steckt ein tragisches und individuelles Einzelschicksal. Um sui-
zidgefährdeten Menschen zu helfen, ist zum einen eine Ausweitung der
palliativmedizinischen Versorgung notwendig, zum anderen besteht un-
streitig das Bedürfnis einer ergebnisoffenen Beratung, um lebensbejahende
Alternativen aufzuzeigen.3 Dennoch verbleibt eine Anzahl an Suizidge-
fährdeten, die ihren Todeswunsch trotz optimaler Beratung und palliativ-
medizinischer Versorgung unbedingt umsetzen möchten.4 Die Angst vor
einer drohenden Demenz, einer körperlichen Einschränkung nach einem
Schlaganfall oder die Vereinsamung im Alter können hier nachvollziehba-
re Anliegen sein.5 Die Gründe für eine Beendigung des Lebens bleiben
dennoch insbesondere für Freunde und Familie oft unerklärlich und die
Entscheidung gegen das Leben ist für diese Personen schwer zu begreifen.

Häufig werden auch Zweifel aufkommen, ob der Suizid hätte verhin-
dert werden können. Insbesondere aus moralischen oder religiösen Grün-
den kann es zu Verurteilungen und Tabuisierungen kommen. Jedenfalls
muss aber akzeptiert werden, dass jeder freiverantwortliche Suizid Aus-
druck des Selbstbestimmungsrechts6 des Suizidenten ist. Dieses Selbstbe-
stimmungsrecht umfasst wie jedes andere Grundrecht auch die praktische
Wahrnehmbarkeit, also insbesondere das Recht, selbstbestimmt über die
Umstände der eigenen Lebensbeendigung entscheiden zu können.7

1 Statistisches Bundesamt, Todesursachen in Deutschland 2015, S. 3, 32; für 2016 ab-
rufbar unter https://www-genesis.destatis.de/genesis/online Stichwort „Todesursa-
chenstatistik“.

2 Wolfslast/Schmidt in: dies. Suizid und Suizidversuch, S. 5.
3 Roxin, NStZ 2016, 185 (187).
4 Borasio, Über das Sterben, S. 172.
5 v. Lewinski, ZRP 2015, 26; Roxin, NStZ 2016, 185 (187).
6 Zum Selbstbestimmungsrecht Di Fabio in: Maunz/Dürig, Art. 2 GG Rn. 205.
7 Hufen, NJW 2018, 1524 (1525).
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Die Selbsttötung kann auf verschiedene Art und Weise durchgeführt
werden. Auch wenn es Menschen gibt, die eine Form des „Brutal-Suizids“8

wählen, um ihren Todeswunsch alleine umzusetzen, besteht bei vielen
Menschen das Bedürfnis, professionelle Unterstützung am Lebensende zu
erhalten, um so eine sichere und vor allem schmerzfreie Umsetzung ihres
Sterbewunsches ermöglicht zu bekommen. Um unter anderem diesem Be-
dürfnis gerecht zu werden, insbesondere aber auch um Suizidprävention
zu betreiben, haben sich im benachbarten Ausland sogenannte Sterbehilfe-
vereine etabliert, die eine humane und schmerzfreie Unterstützung freiver-
antwortlicher Suizide leisten und Suizide begleiten. Hierunter versteht
man einen „Verein, der unheilbar Kranke und Sterbende bei einem ge-
planten Suizid begleitet oder unterstützt, beziehungsweise sich für die Le-
galisierung dieser Praxis einsetzt“.9 Auch wenn solche Vereine also faktisch
und definitorisch eigentlich Suizidbeihilfe und gerade keine Sterbehilfe
leisten, werden sie trotzdem im allgemeinen Sprachgebrauch und insbe-
sondere in der Literatur so bezeichnet.10 Der Einfachheit soll deshalb je-
denfalls für die Bezeichnung solcher Vereine auf die strenge Begriffsunter-
scheidung verzichtet werden.

Im Jahr 2005 eröffnete der schweizerische Verein DIGNITAS in Hanno-
ver erstmals eine Niederlassung in Deutschland.11 Im Jahr 2009 wurde
dann der Verein Sterbehilfe Deutschland e.V. gegründet.12 Seitdem hat der
Gesetzgeber verschiedene Anläufe unternommen, um sich dieses Phäno-
mens in rechtlicher Weise anzunehmen. Neben der Diskussion im Bundes-
tag haben sich auch verschiedene Länderparlamente mit diesem Phäno-
men beschäftigt.13 Zentrum dieser Überlegungen war immer eine Abwä-
gungsfrage zwischen Autonomie- und Lebensschutz – der Gesetzgeber darf
in einem liberalen Rechtsstaat niemanden durch Begründung einer Le-
benspflicht zum Objekt staatlichen Handelns machen, gleichzeitig kann es
in Anbetracht der Unumkehrbarkeit des Suizides zum Schutz des Lebens
des Suizidwilligen aber in gewissem Maße geboten sein, einzugreifen.14

8 Rosenau/Sorge, NK 2013, 108 (116).
9 https://www.duden.de/rechtschreibung/Sterbehilfeverein.

10 Brunhöber in: MüKo StGB, § 217 Rn. 4.
11 Schöch in: FS Kühl, 585 (585).
12 § 1 Abs. 2 der Satzung des Vereins, abrufbar unter: http://www.sterbehilfedeutsch

land.de/img/2018_01_Deutsche_Satzung.pdf.
13 Vgl. beispielsweise hier die „Orientierungsdebatte“ zur Sterbehilfe des Landtages

Rheinland-Pfalz.
14 Birkner, ZRP 2006, 52 (53).
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In welcher Form ein solcher Eingriff erfolgen kann und sollte, war Ge-
genstand verschiedener Gesetzesinitiativen. Zur Debatte standen beispiels-
weise das Verbot des Betriebes oder der Neugründung solcher Vereine,15

ein Werbeverbot für von diesen Vereinen angebotene Dienstleistungen16

oder das Verbot der Förderung einer gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe.17 Bis
zum Ende der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages konnte je-
doch kein Konsens erzielt werden und eine Neuregelung blieb aus. Erst in
der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ist es dem Gesetzge-
ber gelungen, die notwendige Mehrheit für einen Regelungsvorschlag zu
erzielen. Die Debatte um die Einführung einer solchen Regelung verlief je-
doch weniger rechtlich, vielmehr war sie durch ethische, religiöse und mo-
ralische Bedenken geprägt. Dass eine solche themenübergreifende Diskus-
sion erfolgte, ist auch anhand der gesellschaftlichen Brisanz des Themas
nicht verwunderlich. Bedenklich ist jedoch, dass hierdurch die Gefahr be-
stand und immer noch besteht, dass jedenfalls die juristische Argumentati-
on um eine Neuregelung an Sachlichkeit und Differenziertheit ein-
büßt(e).18 Hierzu trug auch die mediale Aufladung der Diskussion bei, die
in übertriebener Weise eine von Vereinen ausgehende Gefährdungslage
skizzierte.19 Zudem wurden in der Diskussion Begrifflichkeiten nicht im-
mer präzise verwendet, insbesondere wurde häufig davon gesprochen, der
Gesetzgeber habe die „Sterbehilfe“ neu geregelt.20 Hierdurch besteht die
Gefahr einer Vermengung der Argumente, da der eigentliche Regelungsge-
genstand der neu erlassenen Vorschrift die Sterbehilfe im eigentlichen Sin-
ne gar nicht unmittelbar betrifft.

Trotz erheblicher Bedenken in der Wissenschaft gegenüber dem Gesetz-
gebungsvorhaben, insbesondere geäußert in einer Stellungnahme der
Deutschen Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer,21 wurde durch
das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttö-
tung vom 03.12.2015 die neue Vorschrift des § 217 StGB eingeführt,22 die
am 10.12.2015 in Kraft getreten ist. Die neu erlassene Vorschrift sollte der

15 BR-Drs. 436/08.
16 BR-Drs. 149/10.
17 BT-Drs. 17/11126.
18 Vgl. Hilgendorf, Jahrbuch für Recht und Ethik 2007, 479.
19 Vgl. Fischer, Vorgänge Nr. 210/211, 2015, 105 (106).
20 beispielsweise: Feuerbach, FAZ Online vom 06.11.2015; Patalong, Spiegel Online

vom 12.03.2014; Schmergal, Der Spiegel 2015, Heft 45, S. 30 ff.
21 Stellungnahme deutscher Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer, Vorgänge

Nr. 210/211, 2015, 101.
22 BGBl. I 2015 S. 2177.
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Abwägungsproblematik gerecht werden und einerseits das Problem der
Vereine in Angriff nehmen und dem Lebensschutz dienen,23 andererseits
aber auch das Selbstbestimmungsrecht des Suizidenten24 bewahren.25 Bei
der Umsetzung fällt insbesondere auf, dass der Gesetzgeber sich Vereine,
die entsprechende Unterstützungshandlungen zu freiverantwortlichen Sui-
ziden anbieten, „herausgepickt“ hat, um diese als Sündenbock für die
Durchsetzung eigener Wertvorstellungen zu instrumentalisieren.26 Die Tä-
tigkeiten der für diese Vereine handelnden Personen fallen nämlich vor-
nehmlich unter die Neuregelung, sodass sie hauptsächlich von der Strafan-
drohung des § 217 StGB betroffen sein können. Um eine eventuelle Straf-
würdigkeit der Tätigkeiten derartiger Vereine bewerten zu können, muss
man sich aber mit der tatsächlichen Durchführung von Unterstützungs-
handlungen auseinandersetzen.27 In Anbetracht der Ausgestaltung der
Norm scheint es, als habe der Gesetzgeber solche Informationen nicht in
ausreichendem Maß berücksichtigt.

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist daher die These, dass § 217 StGB in sei-
ner aktuellen Form gestrichen werden sollte. Diese These stützt sich insbe-
sondere auf die Überlegung, dass die Bestimmung eines tragfähigen
Schutzgutes des § 217 StGB kaum möglich ist und sich hierdurch erhebli-
che Schwierigkeiten in der Auslegung der Norm ergeben. Zudem ist die
Berechtigung der Vorschrift aufgrund des dubiosen Schutzkonzeptes im
Strafrecht als ultima ratio der Gestaltungsmittel des Gesetzgebers nicht be-
gründbar.

Letztendlich überzeugt § 217 StGB auch in rechtspolitischer Hinsicht
nicht. „[Z]ugespitzt: im Parlament entscheidet (auch unter verfassungs-
rechtlichem Blickwinkel) die Mehrheit und nicht der Sachverstand“.28 Die
Aufhebung der Vorschrift durch den Gesetzgeber ist in absehbarer Zeit
nicht zu erwarten und das Bundesverfassungsgericht wird in den dort an-
hängig gemachten Verfahren vermutlich nicht die Verfassungswidrigkeit
der Vorschrift feststellen. Das Bundesverfassungsgericht hat § 217 StGB
auch in der ergangenen Eilentscheidung nicht außer Kraft gesetzt.29 Den-

23 BT-Drs. 18/5373 S. 2.
24 „Verbum hoc ,si quis’ tam masculos quam feminas complectitur“, Corpus Iuris

Civilis Digesten L, 16,1.
25 BT-Drs. 18/5373 S. 2 f., 13.
26 Riemer, BRJ 2016, 96 (106).
27 So auch Hilgendorf, Jahrbuch für Recht und Ethik 2007, 479.
28 Allgemein bzgl. der Legitimation von Strafnormen Sternberg-Lieben in: Hefen-

dehl/Hirsch/Wohlers, 65 (76).
29 BVerfG, Beschluss vom 21.12.2015 – 2 BvR 2347/15, NJW 2016, 558.
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noch soll diese Arbeit aufzeigen, dass ein Schutz des Selbstbestimmungs-
rechts durchaus auf eine andere Art und Weise hätte erreicht werden kön-
nen.

Die Untersuchung der aufgeworfenen These erfolgt anhand folgender
Struktur: Um eine präzise Zuordnung der verschiedenen Argumente zu er-
möglichen, erfolgt zunächst eine Definition der maßgeblichen Begriffe.
Insbesondere sollen solche Begriffe ausgesondert werden, denen a priori
eine kriminalisierende oder idealisierende Wertung innewohnt. Sodann
wird die strafrechtliche Behandlung von Suizid und Sterbehilfe vor der
Einführung des § 217 StGB dargestellt. Diese Darstellung ist im Hinblick
auf den Suizid und die Beihilfe hierzu notwendig, um die durch
§ 217 StGB eingetretenen Änderungen umfassend nachzuvollziehen. Die
Darstellung der Strafbarkeit der einzelnen Sterbehilfekonstellationen ist
insbesondere im Hinblick auf die rechtspolitische Diskussion unumgäng-
lich. Um aufzuzeigen, wie schwer es in der Vergangenheit war, einen Kon-
sens zu finden und welcher Kritik alternative Gesetzesinitiativen ausgesetzt
waren, wird sodann die Entstehungsgeschichte bis zur Einführung des
§ 217 StGB dargestellt.

Im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung mit der neu erlassenen
Vorschrift soll zunächst untersucht werden, welche Anforderungen an den
Erlass von Strafvorschriften durch die Rechtsgutslehre gestellt werden und
welche rechtlichen Folgen sich aus dem Fehlen eines Rechtsgutes ergeben
können. Im Anschluss hieran soll geklärt werden, welches Schutzgut für
die Auslegung der Vorschrift maßgeblich ist, ob dieses Schutzgut tatsäch-
lich den Anforderungen an eine systemkritische Rechtsgutslehre gerecht
wird und die Vorschrift berechtigterweise in das Strafrecht aufgenommen
wurde. Nach der Auslegung und einem Überblick über die gegen
§ 217 StGB bestehenden rechtspolitischen Bedenken werden alternative
Regelungsmöglichkeiten zur neu eingeführten Norm vorgeschlagen.
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Begrifflichkeiten, rechtliche Ausgangslage und
Gesetzgebungsgeschichte

Terminologie und Begriffsbestimmung

Euthanasie: Bedeutung im Laufe der letzten Jahrhunderte

In der Diskussion werden die Begriffe Euthanasie, Suizid und Sterbehilfe
verwendet. Auch wenn die beiden letztgenannten Begriffe vermehrt in der
Literatur auftauchen, findet sich in manchen Veröffentlichungen noch der
Begriff der „Euthanasie“.30 Dieser stammt aus dem Griechischen und be-
deutet leichter/guter Tod, abgeleitet aus eũ = gut, wohl und thánatos = Tod.
Wie die folgende Untersuchung zeigen wird, wurde diesem Begriff jedoch
im Laufe der Jahrhunderte eine immer wieder veränderte Bedeutung bei-
gemessen. Ein kurzer historischer Überblick soll aufzeigen, aus welchen
Gründen dieser Begriff in der heutigen Zeit nicht ohne weiteres unbelastet
verwendet werden kann.

Im antiken Griechenland wurde der Begriff der „Euthanasie“ geprägt.
Verschiedene Autoren, beginnend mit den Dichtern Kratinos (5. Jahrhun-
dert v. Chr.), Menandros (342/341 bis 293/292 v. Chr.) und Poseidippos (ca.
300 v. Chr.), sprachen alle in ihren Werken in unterschiedlicher Weise von
einem guten Tod im Sinne eines leichten und frühzeitigen Todes ohne
leidvoller Krankheiten.31

Die früheren Stoiker gingen ca. im 3. Jahrhundert v. Chr. davon aus,
dass allein der Weise einen guten Tod habe und „eines guten Todes zu ster-
ben [...] heiße, mit einem irgendwie beschaffenen Tod nach der rechten

Kapitel 1:

I.

1)

30 Beispielsweise: Benzenhöfer, Der gute Tod?, S. 9 fasst unter diesen Begriff auch die
Konstellation des assistierten Suizides, bei dem die Tatherrschaft beim Patienten
liegt; Hermann, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2 828 (829); aus-
drücklich von der Substitution des Euthanasie-Begriffs mit dem der Sterbehilfe
distanzierend: Lorenz, JZ 2009, 57 (58), Lorenz fasst unter diesen Begriff der „Eu-
thanasie“ neben den Konstellationen der Fremdtötung auch den sog. assistierten
Suizid, also eine Selbsttötung; neben „Sterbehilfe“ und „Sterbebegleitung“ auch
auf den Begriff der „Euthanasie“ abstellend Sinn in: SK-StGB, § 212 Rn. 48; Wes-
sels/Hettinger/Engländer, BT 1, Rn. 28 ff.

31 Benzenhöfer, Der gute Tod?, S. 13.
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Art zu enden“32. Euthanasie bedeutete somit, einen Tod nach tugendhafter
Art zu sterben, also gewissermaßen einen würdigen Tod.33 Dies sahen die
Stoiker jedoch lediglich als Zwischenschritt an – primär im Vordergrund
stand das Ziel, ein „Weiser“ zu werden.34 Hinsichtlich der späteren Stoiker
(Seneca, Epiktet und Marc Aurel 4 v. Chr. – 180 n. Chr.) ist Seneca (4 v. Chr.
– 65 n. Chr.) zu nennen. Er war Verfechter eines Suizides in den Fällen, in
denen ein Leben nicht mehr naturgemäß schien: „Früher zu sterben oder
später, bedeutet nichts, gut zu sterben oder schlecht, bedeutet etwas: gut
zu sterben heißt aber, der Gefahr zu entgehen, schlecht zu leben.“35

Insbesondere der Tod des ersten römischen Kaisers Augustus prägte die
Begriffsgeschichte – dieser wurde um 120 n. Chr. vom Historiker Sueton in
seinem Werk „Kaiserbiographien“ (De vita caesarum) ausführlich beschrie-
ben: „Und während er sich bei den eben aus Rom Angekommenen nach
der kranken Tochter des Drusus erkundigte, starb er unter den Küssen der
Livia mit den Worten: ‚Livia, gedenke unserer Ehe und lebe wohl.‘ So wur-
de ihm der leichte Tod zuteil, den er sich immer gewünscht hatte. Denn
fast immer, wenn er hörte, daß jemand schnell und ohne Qualen gestor-
ben sei, erbat er für sich und die Seinen von den Göttern eine ähnliche
‚Euthanasie‘ – dieses Wort nämlich pflegte er zu gebrauchen.“36 Die Be-
deutung der Euthanasie reichte somit von einem leichten Tod ohne vorhe-
rige lange Krankheit über einen schnellen und schmerzlosen Tod bis hin
zu einem würdigen Tod. Essentiell ist jedoch, dass in diesem ursprüngli-
chen Begriffsverständnis in der Antike die Beihilfe zur Selbsttötung oder
die Tötung auf Verlangen nicht mit dem „Euthanasie“-Begriff in Verbin-
dung gebracht wurde.37

Das in der Antike bestehende liberale Verständnis in Bezug auf Ent-
scheidungen am Lebensende wurde seit dem frühen Mittelalter durch die
christliche Lehre erheblich in Frage gestellt – das Leben als Geschenk, über
das nur Gott alleine verfügen darf, durfte nicht durch menschliches Ver-
halten, ob gegen sich selbst oder gegen Dritte, beendet werden.38 Diese
sehr restriktive Haltung hält weder die katholische noch die evangelische

32 Zitiert nach Übersetzung von Potthoff, Euthanasie in der Antike, S. 15.
33 Potthoff, Euthanasie in der Antike, S. 15.
34 Benzenhöfer, Der gute Tod?, S. 16.
35 Seneca, Briefe an Lucilius über Ethik Teil 1, 70. Brief, 489 (491).
36 Sueton, Kaiserbiographien, S. 175.
37 Benzenhöfer, Der gute Tod?, S. 19.
38 Hilgendorf, Einführung in das Medizinstrafrecht, Kapitel 3 Rn. 4; so auch Thomas

von Aquin, Recht und Gerechtigkeit Theologische Summe II-II, Frage 64 Artikel
5, S. 93 ff., der die Selbsttötung als Todsünde ansah.
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